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§ 1. Name und Sitz des Vereins 

Der Verein trägt den Namen „Förderkreis Sankt 

Stephanus Bürrig e.V.“ und hat seinen Sitz in 

Leverkusen. Er ist beim Amtsgericht Lever-

kusen unter der Nr. 1548 in das Vereinsregister 

eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalen-

derjahr. 

§ 2. Zweck 

1. Der Verein verfolgt den Zweck, zur Förde-

rung und Entwicklung der pfarrlichen Arbeit 

und des pfarrlichen Lebens am Kirchort St. Ste-

phanus Bürrig beizutragen. 

2. Er fördert, initiiert und unterstützt Initiati-

ven, Einrichtungen, Projekte und Anliegen am 

Kirchort St. Stephanus Bürrig. Über die Ver-

wendung der Vereinsmittel entscheidet der 

Vorstand des Förderkreises. Bei Förderungen, 

die in den Bereich des Kirchenvorstandes fallen, 

ist die Zustimmung des Kirchenvorstandes er-

forderlich. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke 

im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Et-

waige Gewinne und Mittel des Vereins dürfen 

nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Bei Auflösung des Vereins oder  

 

Ausscheiden von Mitgliedern erhalten diese 

keine Anteile des Vereinsvermögens. 

§ 3. Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche o-

der juristische Person werden, die seine Ziele 

unterstützt. Minderjährige bedürfen der Einwil-

ligung der gesetzlichen Vertreter. 

 

2. Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf 

schriftlich gestelltem Antrag. Über die Auf-

nahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

3. Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Per-

sonen durch Tod, bei juristischen Personen 

durch den Verlust der Rechtsfähigkeit, im Übri-

gen durch Austritt oder Ausschluss aus dem 

Verein. 

4. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklä-

rung gegenüber dem Vorstand und wird zum 

Schluss des Kalenderjahres wirksam. 

5. Ein Mitglied, das schuldhaft in grober Weise 

die Interessen des Vereins verletzt, kann durch 

Beschluss der Mitgliederversammlung, der ei-

ner Mehrheit von zwei Dritteln der erschiene-

nen Mitglieder bedarf, ausgeschlossen werden. 

6. Wenn ein Mitglied trotz zweifacher schriftli-

cher Mahnung mit dem Beitrag für ein Jahr im 

Rückstand bleibt, so kann es durch den Vor-

stand ausgeschlossen werden. 

7. Geborenes Mitglied des Förderkreises ist 

ein(e) Vertreter(in) des Rechtsträgers des 

Kirchortes St. Stephanus Bürrig.   

§ 4. Beiträge 

Es bleibt den Mitgliedern überlassen, die Höhe 

ihres Jahresbeitrages festzulegen. Über die 

Höhe des Mindestbeitrages entscheidet die Mit-

gliederversammlung. 

§ 5. Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand, 

2. die Mitgliederversammlung. 

§ 6. Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus gewählten und den 

in § 3 Absatz 7 genannten Mitgliedern. 

2. Die zu wählenden Vorstandsmitglieder wer-

den von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von drei Jahren gewählt. 

3. Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsit-

zenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzen-

den, dem/der Schatzmeister/in, dem/der 

Schriftführer/in, den geborenen Mitgliedern 

und bis zu zwei Beisitzern/Beisitzerinnen. 
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4. Die gewählten Vorstandsmitglieder bleiben 

bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Wieder-

wahl ist zulässig. 

5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsord-

nung, die auf der Mitgliederversammlung be-

schlossen wird. 

6. Der Verein wird im Sinne des § 26 BGB durch 

den Vorsitzenden oder durch den stellvertreten-

den Vorsitzenden mit einem weiteren Vor-

standsmitglied vertreten. 

§ 7. Mitgliederversammlung 

1. Der Mitgliederversammlung obliegen: 

a) die Beratung und Entscheidung über 

Grundsatzfragen, 

b) die Wahl und Entlastung des Vorstands, 

c) die Beitragsfestsetzung nach § 4, 

d) die Beschlussfassung über Änderungen 

der Satzung und Auflösung des Vereins, 

e) die Wahl der Kassenprüfer, 

f) die Festsetzung der Geschäftsordnung 

des Vorstandes. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist 

jährlich vom Vorsitzenden einzuberufen. Die 

Einberufungsfrist beträgt mindestens vierzehn 

Tage. Die Einberufung erfolgt unter Angabe der 

Tagesordnung durch Aushang an der Kirche 

von Sankt Stephanus, Leverkusen-Bürrig. 

3. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig 

von der Zahl der erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberu-

fen worden ist. Die Mitgliederversammlung 

fasst ihre Beschlüsse, soweit nichts anderes be-

stimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit. 

§ 8. Prüfung und Kontrolle der Kasse 

Die Prüfung und Kontrolle der Kasse wird durch 

zwei Vertreter der Mitgliederversammlung, die 

nicht dem Vorstand angehören dürfen, durch-

geführt. Über das Prüfungsergebnis ist in der 

ordentlichen Mitgliederversammlung zu be-

richten. 

§ 9. Niederschriften 

Über Vorstandssitzungen, ordentliche und au-

ßerordentliche Mitgliederversammlungen sind 

Niederschriften anzufertigen. 

 Die Niederschriften werden vom Protokollfüh-

rer und einem weiteren Vorstandsmitglied un-

terschrieben. 

§ 10. Satzungsänderung 

Die Satzung kann durch die Mitgliederver-

sammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

der erschienenen Mitglieder geändert werden, 

wenn dieser Tagesordnungspunkt ausdrücklich 

in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

angegeben worden ist. 

§ 11. Auflösung des Vereins 

Zur Auflösung des Vereins bedarf es einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 

Mitglieder. Hierzu bedarf es einer außeror-

dentlichen Mitgliederversammlung, die min-

destens zwei Wochen vorher nur zu diesem 

Zweck einberufen werden muss. Bei Auflö-

sung des Vereins oder bei Wegfall seines ge-

meinnützigen Zustandes fällt das Vereinsver-

mögen an den Rechtsträger des Kirchortes St. 

Stephanus Bürrig der es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Kirchort St. Stephanus Bürrig zu verwenden 

hat. 

 


